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 Veröffentlicht am 24.10.1994

Rechtssatz

Die vorläu.ge Abnahme des Führerscheines ist eine Sicherungsmaßnahme, die im Interesse der Verkehrssicherheit

gesetzt wird. Sie soll verhindern, daß eine Person ein Kraftfahrzeug lenkend, am Straßenverkehr teilnimmt, obwohl sie

sich in einem Zustand be.ndet, in dem sie das Kraftfahrzeug nicht zu beherrschen imstande ist. Es muß daher für die

Organe des ö8entlichen Sicherheitsdienstes die Annahme berechtigt sein, die betre8ende Person werde in ihrem die

Fähigkeit hiezu ausschließenden Zustand ein Kraftfahrzeug lenken, in Betrieb nehmen oder versuchen, es in Betrieb zu

nehmen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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